Satzung

über die Erhebung einer Kurabgabe für die Stadt Bad Doberan

· Kurabgabensatzung -

   (aktuelle Lesefassung v. 28.10.08)

Auf der Grundlage der §§ 5 und 22 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.Juni 2004 

(GVOBl. M-V, S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl , M-V 2007, S. 413) und der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S.146 ), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V 2007, S. 410, 427), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan vom 06.10.2008 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Zweck der Abgabe

Die Stadt Bad Doberan ist als Heilbad und ihr Ortsteil Heiligendamm vorläufig als Seeheilbad  anerkannt.

Zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen erhebt die Stadt Bad Doberan  eine Kurabgabe, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt ist. 

Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Einrichtungen genutzt werden.

Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen nach besonderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 2

Erhebungsgebiet

Erhebungsgebiet ist das als staatlich anerkanntes Heilbad und Seeheilbad prädikatisierte Gemeindegebiet Bad Doberans.

§ 3

Kurabgabepflichtige

Kurabgabepflichtig sind alle Personen, die sich im anerkannten Gebiet (Erhebungsgebiet) aufhalten, ohne dort Ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd)  und denen die Möglichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird.

Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er sie überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. 

Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet 

- einer beruflichen Tätigkeit nachgeht oder 

- in einem Ausbildungsverhältnis steht oder

- einen Kleingarten bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht.

§ 4

Befreiungen

Von der Zahlung der Kurabgabe werden freigestellt:

1. Personen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern und Großeltern, Schwiegertöchter und -söhne, Schwäger und Schwägerinnen von Personen, die in der Stadt ihre Hauptwohnung haben, wenn sie ohne Entgelt oder Kostenerstattung in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen sind.

3. Patienten der Kurkliniken, die sich einer Anschlussheilbehandlung unterziehen und auf Grund ihres Leidens weitestgehend daran gehindert sind, die öffentlichen Einrichtungen gemäß § 1 zu nutzen.

4. Tagesgäste mit Kurkarten  aus den dem regionalen Fremdenverkehrsverband „Mecklenburgische Ostseebäder“ angeschlossenen Fremdenverkehrsorten  zum eintägigen Aufenthalt.

§ 5

Höhe der Kurabgabe

     (1) Die Kurabgabe beträgt je Person und Aufenthaltstag

  a) in der Hauptsaison vom 1. Mai bis 30. September                  2,00 Euro

  b) in der Nebensaison vom 1. Oktober bis 30. April                    1,00 Euro

     (2) Die  ermäßigte Kurabgabe beträgt pro Person und Aufenthaltstag

            a) in der Haupsaison vom 1. Mai bis 30. September                1,00 Euro

            b) in der Nebensaison vom 1. Oktober bis 30. April                  0,75 Euro

(3)  An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet.

 Berechnungsgrundlage ist der Tagessatz für den Anreisetag.

(4)  Der Abgabepflichtige kann an Stelle der nach Tagen berechneten Kurabgabe eine  Jahreskurabgabe in Höhe von  45,- Euro zahlen, die zur ganzjährigen Benutzung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen berechtigt, ohne dass ein zusammenhängender Aufenthalt vorliegen muss. 
Der Bemessung der Jahreskurabgabe liegen 30 Aufenthaltstage zugrunde. Zweitwohnungsinhaber sind verpflichtet, die Jahreskurabgabe zu entrichten. Kleingärtner, deren Kleingarten eine Wohnnutzung ermöglicht, sind verpflichtet die Jahreskurabgabe zu entrichten. 


(5)  Als Zahlungsnachweis wird eine Kurkarte ausgegeben, die den Zeitraum der  Gültigkeit enthält.


(6)  Die Kurkarte berechtigt zur Benutzung der gesamten Anlagen und Einrichtungen im Erhebungsgebiet und zur Teilnahme an Veranstaltungen der Tourist-Information, soweit nicht besondere Gebühren oder Entgelte im Einzelfall erhoben werden. Die Kurkarte ist beim Betreten der Anlagen und Einrichtungen mitzuführen und dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 6

Ermäßigungen

(1) Jugendliche ab 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Auszubildende, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner, Zivildienstleistende und Wehrpflichtige entrichten eine ermäßigte Kurabgabe nach § 5 Abs. 2.

(2) Schwerbeschädigte mit einer Schwerbeschädigung von 50% und mehr sowie deren erforderliche  Begleitperson entrichten eine ermäßigte Kurabgabe nach § 5 Abs. 2.

(3) Patienten der Kurkliniken entrichten eine ermäßigte Kurabgabe nach § 5 Abs. 2.

§ 7

Entstehen der Fälligkeit der Kurabgabe

(1) Die Abgabenpflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet und endet mit dem Tag der Abreise.  

(2) Jede zur Kurabgabe verpflichtete Person erhält vom Wohnungsgeber oder von der Tourist-Information eine auf ihren Namen ausgestellte Kurkarte. 

Die Kurkarte ist nicht übertragbar und gilt für die Dauer des Aufenthalts. 

Die Kurkarte ist auf Verlangen den von der Gemeinde Bad Doberan legitimierten Kontrollpersonen vorzuzeigen.

(3) Kurabgabepflichtige, die  keine Unterkunft im Erhebungsgebiet nehmen (Tagesgäste) haben vor dem Betreten des Strandes an einem der aufgestellten Kurabgabeautomaten eine Tageskurkarte zu lösen.

§ 8

Pflichten der Wohnungsgeber und vergleichbarer Personen

(1) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt  ist verpflichtet, die Kurabgabe für den gesamten beabsichtigten Aufenthaltszeitraum im Erhebungsgebiet einzuziehen und bis zum 5. eines jeden Monats für den vergangenen Monat an die Tourist-Information abzuführen.  

(2) Er haftet für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Abführung der Kurabgabe.

(3) Diese Pflichten sind entsprechend auch Reiseunternehmen auferlegt, wenn die Kurabgabe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an die Reiseunternehmen entrichtet haben.

(4) Die Pflichten gelten entsprechend für denjenigen, der Standplätze zum Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und ähnlichen Unterkunftsmöglichkeiten überlässt.

(5) Es ist ein Gästeverzeichnis zu führen, in das alle Personen am Tage der Ankunft (mit Vor-  und Zunamen, Geburtsjahr, Abschrift, An- und Abreisetag sowie der Nummer der ausgestellten Kurkarte) einzutragen sind. Dieses Gästeverzeichnis ist den beauftragten legitimierten Kontrollpersonen der Stadt Bad Doberan auf Verlangen vorzuzeugen.

(6) Jeder Wohnungsgeber ist verpflichtet, die Kurabgabesatzung für seine Gäste sichtbar auszulegen. 

(7) Die Vorschriften des Landesmeldegesetzes in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. Meldescheine und Kurkarten erhält der Wohnungsgeber in der Tourist-Information.

§ 9

Rückzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthaltes wird die nach Tagen berechnete zuviel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt 
an den Kurabgabepflichtigen gegen Rückgabe der Kurkarte und Bescheinigung des Wohnungsgebers über die vorzeitige Abreise des Kurabgabepflichtigen. Der Rückzahlungsanspruch erlischt einen Monat nach der Abreise.

§ 10

Umsatzsteuer

In allen in dieser Satzung für die Erhebung einer Kurabgabe festgelegten Beträgen ist die nach dem Umsatzsteuerrecht zu zahlende Umsatzsteuer enthalten.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs.1 KAG M-V handelt, wer nicht gerechtfertigte  Kurabgabevorteile erschleicht oder vorsätzlich oder leichtfertig als Abgabepflichtiger oder bei der Wahrnehmung der Angelegenheit eines Abgabepflichtigen bewirkt, dass Kurabgabe verkürzt oder Kurabgabevorteile zu Unrecht gewährt oder belassen werden.

2) Ordungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 2, Nr. 1 KAG M-V handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermöglicht, dass Kurabgabe verkürzt wird.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 2, Nr. 2 KAG M-V handelt, wer entgegen

     a)  § 8 Abs.1 dieser Satzung,c die Kurabgabe von seinen Gästen nicht rechtzeitig 
          oder nicht vollständig einzieht.

     b)  § 8 Abs.1 dieser Satzung, eingezogene Kurabgabe verspätet an die 
          Stadt Bad Doberan/Tourist-Information abführt.

          § 8 Abs. 5 dieser Satzung, das Gästeverzeichnis nicht führt und vorlegt oder

Auskünfte verweigert. 

     d)  § 8 Abs. 6 dieser Satzung, die Kurabgabesatzung für seine Gäste nicht sichtbar

        auslegt.

 (4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs.1 können mit einer Geldbuße bis zu 5 000,00 Euro,

  Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu 2.000,00 Euro

   geahndet werden.“

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2008 in Kraft.


Bad Doberan, den 06.10.2008                                          Polzin,  

                                                                                           Bürgermeister (Siegel)

